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Gemeinde Wiefelstede - Kirchstr. 1 - 26215 Wiefelstede 

 

 

An die 

Mitglieder   

des Sport- und Kulturausschusses 

der Gemeinde Wiefelstede 

 

nachrichtlich an alle übrigen Ratsmitglieder 
 

 

Gemeinde Wiefelstede 

Der Bürgermeister 

Kirchstraße 1 

26215 Wiefelstede 

 

Telefon zentral 04402/965-0 
Telefax zentral 04402/965199 

Email zentral info@wiefelstede.de 

 
Bürgermeister 

 

Ihr(e) Ansprechpartner(in) 
Frau Stoffers 

 

Durchwahl 04402 / 965-115 
E-Mail  tanja.stoffers@wiefelstede.de 

 

Wiefelstede,  23.10.2015 
 

 
 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die nächste öffentliche Sitzung des Sport- und Kulturausschusses findet am 

 

Dienstag, 03.11.2015, um 17:00 Uhr,  
 

im Sitzungssaal des Rathauses, Kirchstraße 1, 26215 Wiefelstede, statt. 
 

TAGESORDNUNG: 

Öffentlicher Teil 

 

 1   Eröffnung der öffentlichen Sitzung und Begrüßung  

   

 2   Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der anwesenden Mitglieder  

   

 3   Feststellung der Beschlussfähigkeit  

   

 4   Feststellung der Tagesordnung und der dazu vorliegenden Anträge  

   

 5   Beschlussfassung über die Behandlung in nichtöffentlicher Sitzung  

   

 6   Genehmigung der Niederschrift vom 23.06.2015  

   

 7   Einwohnerfragestunde  

   

 8   Sporthallenkapazitäten in der Gemeinde Wiefelstede 

Vorlage: B/0462/2015 

Anl. S.      
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 9   Sportförderungsprogramm 2016 

hier: Bericht über die Einzelförderungen, die im Zuständigkeitsbereich des 

Bürgermeisters liegen. 

Vorlage: B/0448/2015 

Anl. S.      

 

   

 10   Sportförderungsprogramm 2016 

hier: Antrag des Schützenverein Metjendorf e.V. auf Gewährung eines Zuschusses für 

die Beschaffung von zehn elektronischen Schießanlagen 

Vorlage: B/0449/2015 

Anl. S.      

 

   

 11   Sportförderungsprogramm 2016 

hier: Antrag des TuS Spohle e.V. auf Gewährung eines Zuschusses für die 

Neubeschaffung eines Aufsitzmähers 

Vorlage: B/0450/2015 

Anl. S.      

 

   

 12   Berichterstattung über verschiedene Angelegenheiten im Sportbereich 

Vorlage: B/0457/2015 

Anl. S.      

 

   

 13   Jahresvergleich der Wiefelsteder Bäder 

Vorlage: B/0451/2015 

Anl. S.      

 

   

 14   Überlassung von gemeindeeigenen Schulräumen, Schuleinrichtungen, Sporthallen 

und Bädern für schulfremde Zwecke nach den Richtlinien der Gemeinde Wiefelstede 

hier: Berichterstattung 

Vorlage: B/0456/2015 

Anl. S.      

 

   

 15   Beschaffung von Musikinstrumenten 

hier: Spielmannszug Wiefelstede e.V. 

Vorlage: B/0452/2015 

Anl. S.      

 

   

 16   Beschaffung von Musikinstrumenten 

hier: Antrag des Colourful Voices e.V. 

Vorlage: B/0453/2015 

Anl. S.      

 

   

 17   Beschaffung von Musikinstrumenten und Cases 

hier: Anträge des Orchester Mediante e.V. 

Vorlage: B/0454/2015 

Anl. S.      

 

   

 18   Änderung der Benutzungsordnung und Gebührenordnung für die Gemeindebücherei 

Wiefelstede und die Kinderbücherei Metjendorf 

Vorlage: B/0460/2015 

Beratungsvorlage wird nachgereicht 

 

   

 19   Einwohnerfragestunde  
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 20   Anfragen und Anregungen  

   

 21   Schließung der öffentlichen Sitzung  

   
 

Um Teilnahme an der Sitzung wird gebeten. 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 

 

 

 

Pieper 
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Gemeinde Wiefelstede  26215 Wiefelstede, 22.10.2015 

Der Bürgermeister 

Bürgermeister 

Sachbearbeiter/in: Jörg Pieper 

 

Beratungsvorlage 
 

Vorlagen-Nr.: B/0462/2015 

 

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt 

 

Sporthallenkapazitäten in der Gemeinde Wiefelstede 

 

 

Beratungsfolge:  Sitzung am:  

Sport- und Kulturausschuss 03.11.2015 öffentlich 

Verwaltungsausschuss 30.11.2015 nicht öffentlich 

Gemeinderat 07.12.2015 öffentlich 

 

 

Situationsbericht / Bisherige Beratung: 

 

Aufgrund der Beschlusslage im Verwaltungsausschuss am 13.07.15 wurde am 21.07.15 

nochmals ein Gespräch zwischen der Verwaltung, dem TV Metjendorf und dem SVE 

Wiefelstede zu möglichen Lösungsansätzen geführt. Beteiligt an diesem Gespräch waren 

ebenfalls die Fraktionssprecher der im Rat der Gemeinde Wiefelstede vertretenen Parteien 

und Wählergemeinschaften. 

 

In dem Gespräch wurden aus Sicht der Verwaltung die bisher bereits bekannten Positionen 

ausgetauscht und letztlich auf die eigenen Standpunkte bestanden. Das bedeutet im Ergebnis, 

dass sowohl der TV Metjendorf, als auch der SVE Wiefelstede jeweils die Errichtung einer 

Ballsporthalle in den jeweiligen Orten aufgrund der aktuellen Nachfrage und des steigenden 

Bedarfs wünschen. 

 

Aufgrund dieses Ergebnisses wurden beide Vereine mit Schreiben vom 30.07.15 vom 

Unterzeichner gebeten, verbindliche Aussagen dazu zu machen, ob die Vereine jeweils 

gewillt und in der Lage sind, eine entsprechende Maßnahme als Eigenprojet durchzuführen 

und Eigenleistungen in Form von Barmitteln einzusetzen sowie diese zu beziffern. Ferner 

wurden Angaben zu einzubringenden Eigenleistungen in Form von Arbeitsstunden und 

Maschinenstunden angefragt. 

 

Die Fragestellung wurde von beiden Vereinen mit den als Anlage beigefügten Schreiben 

beantwortet. Im Ergebnis sehen sich beide Vereine derzeit nicht in der Lage konkrete 

Aussagen zu den aufgeworfenen Fragen zu treffen, sichern nach wie vor jedoch 

Eigenleistungen zu. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass in der Gemeinde 

Wiefelstede in jüngerer Vergangenheit zwei größere Projekte im Sportbereich in eigener 

Regie der Vereine durchgeführt wurden. Hier haben die Beteiligten Vereine (TUS Spohle und 

der SVE Wiefelstede) in hervorragender Weise und in Eigenregie die Kleinsporthalle in 

Spohle errichtet und das Mehrzweckgebäude in Wiefelstede aufgestockt. Die von der 

Verwaltung erstellten Abrechnungen sind als Anlage beigefügt. 
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Kürzlich hat der SVE Wiefelstede im Übrigen mitgeteilt, dass Trainingszeiten in der 

Metjendorfer Großraumsporthalle zurückgegeben werden konnten/mussten, da erforderliche 

Übungsleiter nicht mehr zur Verfügung standen. Der TV Metjendorf kann nunmehr die 

dreiteilige Halle montags ab 20:00 Uhr und donnerstags von 15:30 bis 18:30 Uhr selber 

nutzen, so dass auf diesem Wege im Bereich des TV Metjendorf eine Entlastung eingetreten 

ist. 

 

Grundsätzlich wäre nunmehr zu entscheiden, ob und welches Projekt zu realisieren wäre und 

zu welchem Zeitpunkt. Der Rat der Gemeinde hätte hier zwischen den verschiedenen 

Möglichkeiten unter Abwägung der Gegebenheiten zu beschließen. 

 

Die Verwaltung wurde im Rahmen der Beschlussfassung jedoch ebenfalls beauftragt, 

Fördermöglichkeiten zu prüfen. Im Rahmen dieser Recherche ist die Verwaltung auf das 

Bundesprogramm zur Sanierung von Sport-, Jugend- und Kultureinrichtungen gestoßen. 

Dieses Programm wurde am 05.10.15 von Bundesbauministerin Hendricks vorgestellt. Das 

Programm ist mit insgesamt 140 Mio Euro ausgestattet und läuft bis ins Jahr 2018. Dieses 

Programm geht von der Sanierung einer Sportstätte, in begründeten Fällen von einem 

Ersatzbau, und einem Zuschussvolumen in Höhe von mindestens 1 – 4 Mio Euro aus. Der 

Fördersatz beträgt 45 % der förderfähigen Kosten. Ausgehend von diesen Parametern sind nur 

der Abriss der kleinen Turnhalle und die Erstellung eines Ersatzbaus in Form einer 

Zweifeldhalle in Metjendorf förderfähig. Die Antragstellung muss bis zum 13.11.15 erfolgen 

und wird derzeit von der Verwaltung vorbereitet. Außerdem ist ein Ratsbeschluss für die 

Antragstellung notwendig. Dieser muss bis zum 05.12.15 nachgereicht werden. 

 

Verwaltungsseitig wird, bei einer positiven Beschlussfassung der gemeindlichen Gremien, 

dem Projekt „Abriss der kleinen Turnhalle und Neubau einer Zweifeldhalle“ in Metjendorf 

durchaus Chancen auf eine Förderung eingeräumt. 

 

Insofern wird vorgeschlagen, den Förderantrag fristgerecht zu stellen und diese Maßnahme 

bei positiver Entscheidung in den Jahren 2017/18 durchzuführen. 

 

Aufgrund der aktuellen Haushaltslage würde die Realisierung einer Baumaßnahme in einer 

Größenordnung von rd. 2,5 Mio € ohne Förderung überhaupt nicht in Betracht kommen. 

Infolge der Tatsache, dass andere adäquate Förderprogramme für den Neubau einer 

Zweifeldhalle in Wiefelstede zurzeit nicht bekannt sind, erfolgt auch keine Abwägung. 

Ausschlaggebend für die angedachte Realisierung ist ausschließlich die Inanspruchnahme der 

Fördermöglichkeit durch das Bundesprogramm. 

  

 

Vorschlag / Empfehlung: 
 

Der Rat der Gemeinde Wiefelstede beschließt, für den Abriss der kleinen Turnhalle in 

Metjendorf und einem Ersatzbau als Zweifeldhalle auf dem Grundstück der 

Grundschule Metjendorf, Schulweg 11, einen Förderantrag zu stellen und diese 

Maßnahme vorbehaltlich der Zuschussgewährung mit einem Fördersatz von 45 % in 

den Jahren 2017/18 durchzuführen. 
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Anlagen:  
 

- Schreiben an den SVE Wiefelstede vom 30.07.2015 

- Schreiben des SVE Wiefelstede vom 09.10.2015 

- Schreiben an den TV Metjendorf vom 30.07.2015 

- Schreiben des TV Metjendorf vom 28.09.2015 

- Schlussabrechnung für Aufstockung/Erweiterung des MZG Wiefelstede 

- Kostenzusammenstellung Sporthalle Spohle 

 

 

 

 

 

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen 

 

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung) 

 

 

 

 

 

Pieper 
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Gemeinde Wiefelstede  26215 Wiefelstede, 15.10.2015 

Der Bürgermeister 

Fachdienst Schulen, Kultur und Sport 

Sachbearbeiter/in: Christian Rhein 

 

Beratungsvorlage 
 

Vorlagen-Nr.: B/0448/2015 

 

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt 

 

Sportförderungsprogramm 2016 

hier: Bericht über die Einzelförderungen, die im Zuständigkeitsbereich des 

Bürgermeisters liegen. 

 

 

Beratungsfolge:  Sitzung am:  

Sport- und Kulturausschuss 03.11.2015 öffentlich 

Verwaltungsausschuss 30.11.2015 nicht öffentlich 

 

 

Situationsbericht / Bisherige Beratung: 

Die nachfolgend aufgeführten Anträge auf Gewährung eines Zuschusses gemäß § 5 Abs. 1 

der Sportförderungsrichtlinien sind förderungsfähig. Da der Zuschussbetrag unter 600,00 € 

liegt, ist gemäß § 8 der Sportförderungsrichtlinien keine Entscheidung der zuständigen 

Gremien herbeizuführen. 

 

 

a) Antragsteller: SVE Wiefelstede e.V. 

Gegenstand: Rollenrutsche mit Zubehör 

Kostenvoranschlag: 1.303,82 € 

Zuschussbetrag: 434,61 € 

 

b) Antragsteller: TV Metjendorf 04 e.V. 

Gegenstand: 2 Fußballtore (Sachgesamtheit) 

Kostenvoranschlag: 1.500,00 € 

Zuschussbetrag: 500,00 € 

 

 

Verwaltungsseitig ist vorgesehen, die Zuschüsse zu gewähren.     

 

Finanzierung: 
Die erforderlichen Haushaltsmittel von 1.000 € wurden im Haushaltsplanentwurf 2016 bei der 

Kostenstelle 10600, Kostenträger 421101, Sachkonto 0048002, eingeplant.      

 

Vorschlag / Empfehlung: 
 

Der Verwaltungsausschuss nimmt den Bericht über die Einzelförderungen im Sport, die im 

Zuständigkeitsbereich des Bürgermeisters liegen, zur Kenntnis.    
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Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen 

 

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung) 

 

 

 

Christian Rhein      Marcus Aukskel 

Fachdienstleiter      Fachbereichsleiter  
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Gemeinde Wiefelstede  26215 Wiefelstede, 15.10.2015 

Der Bürgermeister 

Fachdienst Schulen, Kultur und Sport 

Sachbearbeiter/in: Christian Rhein 

 

Beratungsvorlage 
 

Vorlagen-Nr.: B/0449/2015 

 

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt 

 

Sportförderungsprogramm 2016 

hier: Antrag des Schützenverein Metjendorf e.V. auf Gewährung eines Zuschusses für 

die Beschaffung von zehn elektronischen Schießanlagen 

 

 

Beratungsfolge:  Sitzung am:  

Sport- und Kulturausschuss 03.11.2015 öffentlich 

Verwaltungsausschuss 30.11.2015 nicht öffentlich 

 

 

Situationsbericht / Bisherige Beratung: 

 

Der Schützenverein Metjendorf e.V. hat mit Schreiben vom 28.06.2015 einen Antrag auf 

Gewährung einer Drittelförderung für die Beschaffung von zehn elektronischen 

Schießanlagen gestellt. 

 

Über 15.000 Schießbahnen in ganz Deutschland, Österreich und Schweiz, darunter viele 

Anlagen in Leistungszentren, sind mit den elektronischen Schießanlagen von MEYTON oder 

der Firma DISAG ausgestattet. Die dazugehörige Software ermöglicht sowohl die 

Durchführung von sportlichen Wettkämpfe, als auch Preisschiessen und Publikumsschiessen 

bei Schützenfesten. 

 

Der eingereichte Antrag wird damit begründet, dass insbesondere die Jugend und die 

Mitglieder des Schützenvereins Metjendorf auf den heutigen Stand der Technik dem 

Vereinssport nachgehen können und sollten.  

 

Der Schützenverein Wiefelstede e.V. verfügt seit einigen Jahren und der Schützen- und 

Heimatverein Gristede e.V. verfügt seit diesem Jahr über elektronische Schießanlagen. 

 

Die Zustimmung zur vorzeitigen Beschaffung wurde erteilt. Die Anschaffungskosten betragen 

laut Kostenvoranschlag insgesamt 36.762,50 €. Der Schützenverein Metjendorf e.V.  

beantragt für die Anschaffung einen Drittelzuschuss nach den Sportförderungsrichtlinien in 

Höhe von 12.254,17 €. 

 

Beurteilung nach den Sportförderungsrichtlinien: 

 

a) Der Antrag ist fristgerecht bis zum 30.06.2015 eingegangen       (x) 

b) Antragsteller ist Mitglied beim Kreissportbund         (x) 

c) Der Antragsgegenstand dient anerkanntermaßen dem Sport und ist notwendig     (x) 
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d) Kein nachträglicher Zuschussantrag           (x) 

e) Anschaffungswert gemäß § 5 Abs. 3 über 1.000,00 € (ohne MwSt.)      (x) 

 

Die Maßnahme ist nach den Sportförderungsrichtlinien förderungsfähig. 

 

Der Antrag auf Gewährung eines Zuschusses für die Anschaffung der elektronischen 

Schießanlagen ist gemäß § 5 Abs. 1 der Sportförderungsrichtlinien förderungsfähig. Da der 

Zuschussbetrag über 600,00 € liegt, ist gemäß § 8 der Sportförderungsrichtlinien eine 

Entscheidung der zuständigen Gremien herbeizuführen. 

 

Dem Landkreis Ammerland wurde der Antrag nebst Kostenvoranschlag am 02.07.2015 per 

Email mit der Bitte zugesandt, eine mögliche Förderung seitens des Landkreises zu prüfen. 

Eine Berücksichtigung des Antrages im Rahmen der Sportförderungsrichtlinien des 

Landkreises Ammerland ist hierbei grundsätzlich denkbar. Nach Aufforderung des 

Landkreises hat der Schützenverein Metjendorf erklärt, dass sich die geplanten Kosten auf ca. 

36.800 € belaufen, wovon für den Umbau der über 20 Jahre alten Anlage 10.000 € eingeplant 

wurden und sich wie folgt darstellen: 

 

 Erneuerung der Elektrik (neue und zusätzliche 

Steckdosen/Kabelschächte/Kabelmaterial) ca. 1500,- €  

 Renovierung der Standrückwand (Demontage der alten Anlage / Löcher verschließen/ 

ggf. neues Hintergrundmaterial / Teppichbelag) ca. 2500,- €  

 Erneuerung der Standbeleuchtung (Deckenleuchten gem. Standvorschriften) ca. 2000,- 

€  

 Fußbodenerneuerung (wg. Umbau/Kabelschächte neuer Fußbodenbelag) ca. 1500,- €  

 Schaffung neuer IT-Voraussetzungen (Server/Verkabelung/Router etc.) ca. 1250,- €  

 Kleinarbeiten (Material/Ausführung) ca. 750 €  

 Nach Fertigstellung Standabnahme/Genehmigung zum Schießbetrieb ca. 500,- €  

  

Der Schützenverein Metjendorf e.V. hat inzwischen eine Eingangsbestätigung und eine 

Zustimmung zur vorzeitigen Beschaffung durch den Landkreis Ammerland erhalten. Der 

Antrag wird voraussichtlich in der Herbstsitzung des Sport- und Kulturausschusses des 

Landkreises Ammerland behandelt werden.          

       

 

Finanzierung: 
 

Die erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von 12.254,17 € wurden im Haushaltsentwurf 

2016 bei der Kostenstelle 10600, Kostenträger 421101, Sachkonto 0048002, berücksichtigt.      

 

Vorschlag / Empfehlung: 
 

Der Verwaltungsausschuss beschließt, dem Schützenverein Metjendorf e.V. zur Beschaffung 

von insgesamt zehn elektronischen Schießanlagen gemäß § 5 der Sportförderungsrichtlinien 

einen einmaligen Zuschuss in Höhe von max. 12.254,17 € (Drittelförderung) zu gewähren. 
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Anlagen:   
 

- Antrag des Schützenvereins Metjendorf e.V. vom 28.06.2015 

- Eingangsbestätigung der Gemeindeverwaltung vom 02.07.2015 

 

 

 

 

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen 

 

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung) 

 

 

 

 

 

Christian Rhein      Marcus Aukskel 

Fachdienstleiter      Fachbereichsleiter  
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Gemeinde Wiefelstede  26215 Wiefelstede, 16.10.2015 

Der Bürgermeister 

Fachdienst Schulen, Kultur und Sport 

Sachbearbeiter/in: Christian Rhein 

 

Beratungsvorlage 
 

Vorlagen-Nr.: B/0450/2015 

 

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt 

 

Sportförderungsprogramm 2016 

hier: Antrag des TuS Spohle e.V. auf Gewährung eines Zuschusses für die 

Neubeschaffung eines Aufsitzmähers 

 

 

Beratungsfolge:  Sitzung am:  

Sport- und Kulturausschuss 03.11.2015 öffentlich 

Verwaltungsausschuss 30.11.2015 nicht öffentlich 

 

 

Situationsbericht / Bisherige Beratung: 

 

Der Turn- und Sportverein Spohle e.V. hat mit Schreiben vom 07.06.2015 einen Antrag auf 

Gewährung eines Vollkostenzuschusses für die Beschaffung eines Aufsitzmähers gestellt. 

 

Die personelle Besetzung des Bauhofes der Gemeinde Wiefelstede lässt eine komplette Pflege 

der Rasenfläche inkl. Außenfläche nicht zu, weshalb ein großer Teil der Pflege vom TuS 

Spohle e.V. übernommen wird. Für die weitere Unterhaltung der Sportplätze ist es daher 

notwendig, einen Aufsitzmäher zu beschaffen. Der bislang genutzte Aufsitzmäher ist veraltet 

und irreparabel. Die Zustimmung zur vorzeitigen Beschaffung wurde erteilt. Die 

Anschaffungskosten betragen laut fernmündlicher Mitteilung (Ebay-Angebot) insgesamt 

3.300,00 €. 

 

 

Beurteilung nach den Sportförderungsrichtlinien: 

 

a) Der Antrag ist fristgerecht bis zum 30.06.2015 eingegangen       (x) 

b) Antragsteller ist Mitglied beim Kreissportbund         (x) 

c) Der Antragsgegenstand dient anerkanntermaßen dem Sport und ist notwendig     (x) 

d) Kein nachträglicher Zuschussantrag           (x) 

e) Anschaffungswert gemäß § 5 Abs. 3 über 1.000,00 € (ohne MwSt.)      (x) 

 

Die Maßnahme ist nach den Sportförderungsrichtlinien förderungsfähig. 

 

Der Antrag auf Gewährung eines Zuschusses für die Anschaffung eines Aufsitzmähers ist 

gemäß § 5 Abs. 1 der Sportförderungsrichtlinien förderungsfähig. Da der Zuschussbetrag über 

600,00 € liegt, ist gemäß § 8 der Sportförderungsrichtlinien eine Entscheidung der 

zuständigen Gremien herbeizuführen. 

 

32



B/0450/2015  Seite 2 von 2 

 

 

Nachdem Zuschüsse an den SVE Wiefelstede im Jahr 2014 sowie an den SSV Gristede e.V.  

und dem TV Metjendorf 04 e.V. im Jahr 2015 in Höhe von jeweils max. 1.999,00 € für die 

Beschaffung von Aufsitzmähern beschlossen wurden, schlägt die Verwaltung aus 

Gleichbehandlungsgründen ebenfalls eine Bezuschussung bis zu dieser Summe an den TuS 

Spohle e.V. vor. 

         

 

Finanzierung: 
 

Die erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von 1.999,00 Euro wurden im 

Haushaltsplanentwurf 2016 bei der Kostenstelle 10600, Kostenträger 421101, Sachkonto 

0048002, berücksichtigt. 

      

 

Vorschlag / Empfehlung: 
 

Der Verwaltungsausschuss beschließt, dem TuS Spohle e.V. zur Beschaffung eines 

Aufsitzmähers gemäß § 8 der Sportförderungsrichtlinien einen einmaligen Zuschuss in Höhe 

von max. 1.999,00 Euro zu gewähren. 

      

 

Anlagen: 

 

Antrag des TuS Spohle e.V. vom 07.06.2015 

 

 

 

 

 

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen 

 

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung) 

 

 

 

Christian Rhein      Marcus Aukskel 

Fachdienstleiter      Fachbereichsleiter 
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Gemeinde Wiefelstede  26215 Wiefelstede, 21.10.2015 

Der Bürgermeister 

Fachdienst Schulen, Kultur und Sport 

Sachbearbeiter/in: Christian Rhein 

 

Beratungsvorlage 
 

Vorlagen-Nr.: B/0457/2015 

 

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt 

 

Berichterstattung über verschiedene Angelegenheiten im Sportbereich 

 

 

Beratungsfolge:  Sitzung am:  

Sport- und Kulturausschuss 03.11.2015 öffentlich 

 

 

Situationsbericht / Bisherige Beratung: 

 

Erneuerung der Zaunanlage bei den Tennisplätzen in Metjendorf 

  

Bei der ersten Antragstellung des TV Metjendorf 04 e.V. ist die Verwaltung von einer Teil-

Erneuerung der Zaunanlage von ca. 40 lfd. Metern ausgegangen und die hierfür erforderlichen 

Haushaltsmittel aufgrund des Maßnahmebeschlusses (VA 08.12.2014) in 2015 eingeplant. 

Aufgrund des Ortstermins vom 25.06.2015 wurde die Erneuerung der Zaunanlage (ca. 160 

lfd. Meter) für erforderlich gehalten. Der TV Metjendorf 04 e.V. wird sich bei den 

anstehenden Arbeiten im Rahmen seiner Möglichkeiten – nicht finanzieller Art - beteiligen.  

In der Straßen- und Verkehrsausschusssitzung vom 13.10.2015 wurde dieses Thema bereits 

angesprochen und dem Verwaltungsausschuss die Errichtung einer Zaunanlage bei den 

Tennisplätzen in Metjendorf in einer Länge von rd. 160 Metern mit Tor mit einem 

Kostenvolumen von insgesamt 12.000,00 € (Erweiterung des Maßnahmebeschlusses vom 

08.12.2014) empfohlen. 

 

  

Sanierung bzw. Aufstockung der Garagendächer auf den Sportplätzen in Wiefelstede 

  

In der Sport- und Kulturausschusssitzung am 18.11.2014 wurde berichtet, dass der SVE 

Wiefelstede mit Antrag vom 29.07.2014 einen Sanierungsbedarf der Garagendächer feststelle. 

In der Straßen- und Verkehrsausschusssitzung vom 13.10.2015 wurde die Verwaltung 

beauftragt, einen Auftrag für die Erneuerung der Bitumendächer, ohne Schaffung von 

Unterstellungsmöglichkeiten, in Höhe von 5.000 € zu erteilen. 

 

 

Beschaffung von zwei Beregnungswagen für die Sportplätze in Wiefelstede 

 

In der Sport- und Kulturausschusssitzung am 18.11.2014 wurde berichtet, dass der SVE 

Wiefelstede fristwahrend mit Antrag vom 29.07.2014 einen Vollkostenzuschuss für zwei 

Beregnungswagen für die Sportplätze in Wiefelstede gestellt habe. Inzwischen wurden 

weitreichendere Informationen eingeholt. Die Beregnungswagen sind nach Auffassung der 
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Verwaltung für eine ausreichende Bewässerung gemeindlicher Sportanlagen erforderlich, so 

dass die Haushaltsmittel in Höhe von 4.700,00 € in den Haushaltsplanentwurf 2016 bei der 

Kostenstelle 30410, Kostenträger 111602, Sachkonto 0720002 (Investitionsnummer 16.0012) 

eingeplant worden sind. Die Beschaffung ist durch den Fachdienst Straßen, Wege, Plätze, im 

ersten Quartal 2016 – je nach Inkrafttreten des Haushaltes 2016 – vorgesehen. 

 

 

Sportplatz Spohle / Herstellung einer Ringleitung für die Bewässerung 

 

In der Sport- und Kulturausschusssitzung am 18.11.2014 wurde berichtet, dass der TuS 

Spohle e.V. am 08.08.2014 einen Antrag auf Kostenübernahme der Materialkosten zur 

Herstellung einer Ringleitung auf dem Sportplatz Spohle gestellt hat. Die Verwaltung wurde 

beauftragt, zunächst weitere Informationen über die Erforderlichkeit und die Eigenleistungen 

des TuS Spohle einzuholen. Die Informationen wurden inzwischen eingeholt. Die 

Angelegenheit wurde in der Straßen- und Verkehrsausschusssitzung am 13.10.2015 beraten. 

Im Ergebnis lässt sich feststellen, dass die Maßnahme zur besseren Instandhaltung der 

Sportanlage dient und der TuS Spohle die Arbeiten für den Rohrgraben in Eigenleistung 

ausführen wird. In der Sitzung am 13.10.2015 wurde dem Verwaltungsausschuss empfohlen, 

die Verwaltung zu beauftragen, in 2016 den Bau einer Ringleitung auf dem Sportplatz in 

Spohle mit einem Kostenvolumen in Höhe von rd. 8.500,00 € durchzuführen. 

 

 

Bauliche Maßnahmen MZG Spohle (Umkleiden/Duschen sowie Überdachung 

Eingangsbereich) 

 

Der TuS Spohle e.V. hat mit mehreren Schreiben (09.05.2014/28.07.2014/08.08.2014) auf die 

dringend notwendige Sanierung der Duschbereiche im Mehrzweckgebäude Spohle 

hingewiesen und die Kostenübernahme für die Neuverlegung des Fußbodenbelages – 

einschließlich Estrichausgleich – gebeten. Ferner wurde vom TuS Spohle e.V. der Wunsch 

geäußert, im Zuge der Sanierungsarbeiten die Räumlichkeiten (Umkleiden/Duschen) zu 

tauschen. Gleichwohl hat der TuS Spohle e.V. mögliche Eigenleistungen – soweit möglich 

und vertretbar – angekündigt. In der Sport- und Kulturausschusssitzung am 18.11.2014 wurde 

ausführlich über die baulichen Maßnahmen im MZG Spohle beraten. Der 

Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 24.11.2014 die Neuverlegung des 

Fußbodenbelages – einschließlich Estricharbeiten – in den Umkleide- und Duschbereichen 

des MZG Spohle beschlossen und hat sich mit dem Wechsel der Räumlichkeiten 

(Umkleidebereich/Duschbereich) einverstanden erklärt. Bei entsprechenden 

Sanierungsarbeiten durch Fachfirmen mit einem verbundenen Raumtausch ist mit Kosten in 

Höhe von 89.000 € zu rechnen, so dass erneut Gespräche mit den Vertretern des TuS Spohle 

geführt wurden. Die Kosten für die Erweiterung der notwendigen Belüftung sind hierin noch 

nicht enthalten. Eine Sanierung ohne entsprechenden Raumtausch und Durchführung durch 

Fachfirmen wird nach Einschätzung der Verwaltung ein Kostenvolumen in Höhe von 24.000 

€ ergeben. Aufgrund der angespannten Haushaltssituation wurden daher Gespräche im 

September 2015 zwischen dem Bürgermeister und Vereinsvertretern des TuS Spohle e.V. 

geführt. Dem Verein wurde die Übernahme der Materialkosten für die Sanierung 

einschließlich Raumtausch bei der Durchführung in Eigenleistung zugesichert. Das 

Kostenrisiko trägt die Gemeinde. Im Ergebnis lässt sich hier darstellen, dass nunmehr die 

notwendigen Sanierungsarbeiten durch das Gebäudemanagement veranlasst werden, ohne den 

gewünschten Raumtausch vorzunehmen. 

 

Des Weiteren hat der TuS Spohle e.V. Herstellung einer Überdachung im Eingangs-

/Zugangsbereich des MZG Spohle beantragt. Entsprechende Haushaltsmittel sind in die 

Finanzplanung für 2017 eingeplant worden. 

 

36



B/0457/2015  Seite 3 von 3 

 

  

 

  

       

 

      

 

Vorschlag / Empfehlung: 
 

Der Sport- und Kulturausschuss nimmt den Bericht über verschiedene Angelegenheiten im 

Sportbereich zur Kenntnis. 

      

 

 

 

 

 

 

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen 

 

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung) 

 

 

 

Christian Rhein      Marcus Aukskel 

Fachdienstleiter      Fachbereichsleiter  
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Gemeinde Wiefelstede  26215 Wiefelstede, 16.10.2015 

Der Bürgermeister 

Fachdienst Schulen, Kultur und Sport 

Sachbearbeiter/in: Christian Rhein 

 

Beratungsvorlage 
 

Vorlagen-Nr.: B/0451/2015 

 

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt 

 

Jahresvergleich der Wiefelsteder Bäder 

 

 

Beratungsfolge:  Sitzung am:  

Sport- und Kulturausschuss 03.11.2015 öffentlich 

Verwaltungsausschuss 30.11.2015 nicht öffentlich 

 

 

Situationsbericht / Bisherige Beratung: 

 

Freibad Neuenkruge 

Gesamtbesucherzahl 2008: 4.050 

Gesamtbesucherzahl 2009: 4.011 

Gesamtbesucherzahl 2010: 4.190 

Gesamtbesucherzahl 2011: 2.431 

Gesamtbesucherzahl 2012: 3.042 

Gesamtbesucherzahl 2013: 4.511 

Gesamtbesucherzahl 2014: 4.731 

Gesamtbesucherzahl 2015: 4.434 

 

2008 

Gesamteinnahmen (inkl. Mehrwertsteuerrückerstattung): 9.261,48 € 

Gesamtkosten: 41.899,94 € 

Gesamtdefizit: 32.638,46 € 

 

2009 

Gesamteinnahmen: 8.406,21 € 

Gesamtkosten: 51.785,49 € 

Gesamtdefizit: 43.379,28 € 

 

2010 

Gesamteinnahmen: 8.001,88 € 

Gesamtkosten: 49.539,06 € 

Gesamtdefizit: 41.537,18 € 

 

2011 

Gesamteinnahmen: 5.299,30 € 

Gesamtkosten: 48.386,83 € 

Gesamtdefizit: 43.087,53 € 
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2012 

Gesamteinnahmen: 8.090,09 € 

Gesamtkosten: 51.709,21 € 

Gesamtdefizit: 43.619,12 € 

 

2013 

Gesamteinnahmen: 10.087,46 € 

Gesamtkosten: 55.430,83 € 

Gesamtdefizit: 45.343,37 € 

 

2014 

Gesamteinnahmen: 7.099,88 € 

Gesamtkosten:  51.446,09 € 

Gesamtdefizit:  44.346,21 € 

 

 

Swemmbad Wiefelstede: 

Gesamtbesucherzahlen 2008: 70.348 

Gesamtbesucherzahlen 2009: 72.620 

Gesamtbesucherzahlen 2010: 65.853 (Freibadsaison 29.574) 

Gesamtbesucherzahlen 2011: 66.175 (Freibadsaison 25.550) 

Gesamtbesucherzahlen 2012: 77.838 (Freibadsaison 33.246) 

Gesamtbesucherzahlen 2013: 72.223 (Freibadsaison 26.821) 

Gesamtbesucherzahlen 2014: 82.491 (Freibadsaison 15.05.-31.08. = 32.829) 

Gesamtbesucherzahlen 2015: 58.595  bis einschließlich 03.09.2015 

                                                             (Freibadsaison 15.05.-03.09. = 32.244) 

 

 

2008 

Gesamteinnahmen (inkl. Mehrwertrückerstattung): 220.038,38 € 

Gesamtkosten (inkl. Investitionskosten: 107.525,97): 724.980,07 € 

Gesamtdefizit: 504.941,69 € 

 

2009 

Gesamteinnahmen: 154.183,32 € 

Gesamtkosten: 623.851,85 € 

Gesamtdefizit: 469.668,53 € 

 

2010 

Gesamteinnahmen: 147.463,57 € 

Gesamtkosten: 665.662,66 € 

Gesamtdefizit: 518.199,09 € 

 

2011 

Gesamteinnahmen: 152.873,79 € 

Gesamtkosten: 614.618,76 € 

Gesamtdefizit: 461.744,97 € 

 

2012 

Gesamteinnahmen: 173.686,01 € 

Gesamtkosten: 621.136,69 € 

Gesamtdefizit: 447.450,68 € 
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2013 

Gesamteinnahmen: 167.948,64 € 

Gesamtkosten: 622.154,91 € 

Gesamtdefizit: 454.206,27 € 

  

2014 

Gesamteinnahmen: 189.442,28 € 

Gesamtkosten:  690.831,71 € 

Gesamtdefizit:  501.389,43 € 

      

 

   

 

Vorschlag / Empfehlung: 
  

Der Verwaltungsausschuss nimmt den Bericht/ Jahresvergleich der Wiefelsteder Bäder zur 

Kenntnis. 

     

 

Anlagen:  
 

- Bericht über die Saison der Jahre 2007 bis 2014 Freibad Neuenkruge 

- Bericht über die Saison der Jahre 2007 bis 2014 Swemmbad Wiefelstede 

 

 

 

Anlage_Freibadsaison Neuenkruge 2007-2014_BV_0451_2015 

Anlage_Freibadsaison Swemmbad 2007-2014_BV_0451_2015 

 

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen 

 

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung) 

 

 

 

 

Christian Rhein      Marcus Aukskel 

Fachdienstleiter      Fachbereichsleiter  
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Gemeinde Wiefelstede                                                                                                         19.10.2015 
Fachdienst Schulen, Kultur und Sport 
 
 
Bericht über die Freibad-Saison 2007 - 2014 
hier: Freibad Neuenkruge 
 
 
 

Jahr  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
          
1. Dauer der Saison 101 Tage 108 Tage 109 Tage 95 Tage 114 Tage 94 Tage 97 Tage 97 Tage 

          

2. Besucherzahl         

2.1 - insgesamt 3.221 4050 4.011 4.190 2.431 3.042 4.502 4.731 

2.2 - pro Tag ca. 32 ca. 38  ca. 37 ca. 44 ca. 21 ca. 32 ca. 46 ca. 46 

2.3 - pro qm Wasserfläche 
  (177 m²) ca. 18 ca. 23 ca. 23 ca. 24 ca. 14 ca. 17 ca. 25 ca. 25 

          

3. Einnahmen inkl. MwSt.        

3.1 - Gebühren insgesamt / € 3.855,80 7.270,32 6.832,11 5.936,62 4.728,79 6.375,88 7.530,85 7.099,88 

3.2 - Gebühren pro Tag / € ca. 38,18 ca. 67,32 ca. 62,68 62,49 41,48 67,83 77,64 73,19 

3.3 - Gebühren pro Besuch / 
€ ca. 1,20 ca. 1,80 ca. 1,71 ca. 1,42 ca. 1,95 ca. 2,10 ca. 1,67 ca. 1,50 

3.4 - Gebühren pro qm 
   Wasserfläche ca. 21,95 ca. 41,08 ca. 38,60 ca. 33,54 ca. 26,72 ca. 36,02 ca. 42,55 ca. 40,11 

3.5 - MWSt.-Rückerstatt. / € 11.300,62 1.991,16 2) 2) 2) 2) 2) 2) 

3.6 - Investitionszuschüsse / € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.7 - Sonstige Einnahmen / € 0,00 0,00 1.574,10 2.065,26 570,51 1.714,21 2.556,61 0,001) 

          

4. Laufende Kosten inkl. MwSt.        

4.1 - Gesamtkosten / € 90.052,24 41.899,94 51.785,49 49.539,06 48.386,83 51.709,21 55.430,83 51.446,09 

4.1.1 - Personalkosten / € 18.785,09 26.283,46 33.024,26 34.762,38 36.081,75 36.582,91 36.735,92 31.724,78 

4.1.2 - Investitionskosten / € 56.335,67 0,00 0,00 0,00 2.516,67 7.383,92 347,23 4.301,40 

4.1.3 - Lfd. Betriebskosten / € 14.931,48 15.616,48 18.761,23 14.776,68 9.788,41 7.742,38 18.347,68 15.419,91 

4.2 - Kosten pro Tag / € ca. 891,61 ca. 387,96 ca. 475,10 ca. 521,46 ca. 424,45 ca. 550,10  ca.571,45 ca. 530,37 

4.3 - Kosten pro qm  
  Wasserfläche ca. 508,77 ca. 236,72 ca. 292,58 ca. 279,88 ca. 273,37 ca. 292,14 ca. 313,17 ca. 290,66 

4.3.1 - Personalkosten pro 
  qm W.fl. ca. 106,13 ca. 148.89 ca. 186,58 ca. 196,40 ca. 203,85 ca. 206,68 ca. 207,55  ca. 179,24 

4.3.2 - Lfd. Betriebskosten pro 
  qm W.fl. ca. 84,36 ca. 88,23 ca. 106,00 ca. 83,48 ca. 55,30 ca. 43,74  ca.103,65  ca. 87,12 

          

5. Defizit inkl. MwSt.        

5.1 - Gesamtdefizit / € 74.895,82 32.638,46 43.379,28 41.537,18 43.087,53 43.619,12 45.343,37 44.346,21 

5.2 - Defizit pro Tag / € ca. 741,54 302,21 397,98 437,23 377,96 464,03 467,46 457,18 

5.3 - Defizit pro Besucher / € ca. 23,25 ca. 8,06   ca. 10,82 ca. 9,91 ca. 17,72 ca. 14.34 ca. 10,07 ca. 9,37 

5.4 - Defizit pro qm 
  Wasserfläche ca. 423,14 ca. 184,40 ca. 245,08 ca. 234,67 ca. 243,43 ca. 246,44 ca. 256,18 ca. 250,54 

5.5 - Deckungsgrad 
Gebühren ca. 4,28%  ca. 17,35 % ca. 13,20 % ca. 11,98 % ca. 9,77 % ca. 12,33% ca. 13,59 % ca. 13,80 % 

 
1) = Wegfall Kioskeinnahmen, da privat betrieben 

2) = Keine Zuordnung zu SK, da Netto gebucht. 
 

k:\wiefelstede\schulen_sport_kultur\sport\bäder\saisonvergleich\freibadsaison neuenkruge 2007-2014.docx 
 
Rhein 
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Gemeinde Wiefelstede                                                                                                        19.10.2015 

Fachdienst Schulen, Kultur und Sport 

 

 

Bericht über die Freibadsaison und Hallenbadsaison 2007 - 2014 

hier: Freibad / Swemmbad Wiefelstede (ohne Kostenverrechnung mit den Schulen) 

 

 

Jahr  2007 
1)

 2008 
1)

 2009 
1)

 2010 
1)

 2011 
1)

 2012 
1)

 2013 
1)

 2014 
1)

 

          

1. Dauer der Saison 289 Tage 332 Tage 333 Tage 344 Tage 342 Tage 340 Tage 329 Tage 323 Tage 

          

2. Besucherzahl         

2.1 - insgesamt 62.398 70.348 72.620 65.853 66.231 77.838 72.223 82.491 

2.2 - pro Tag ca. 216 ca. 212 ca. 218 ca. 191 ca. 194 ca. 228 ca. 220 ca. 255 

2.3 
- pro qm Wasserfläche 
  (1.276 m²) 

ca. 49 ca. 55 ca. 57 ca. 52 ca. 52 ca. 61  ca.57 ca. 65 

          

3. Einnahmen inkl. MwSt.        

3.1 - Gebühren insgesamt / € 121.035,09 129.277,66 135.798,21 124.854,61 137.628,85 153.073,75 143.026,36 164.392,60 

3.2 - Gebühren pro Tag / € 418,81 € 389,39 407,81 362,95 402,42 450,22 434,73 508,96 

3.3 
- Gebühren pro Besuch 

/ € 
ca. 1,94 ca. 1,84 ca. 1,87 ca. 1,90 ca. 2,08 ca. 1,97 ca. 1,98 ca. 1,99 

3.4 
- Gebühr pro qm  

   Wasserfläche 
ca. 94,86 ca. 101,31 ca. 106,43 ca. 97,85 ca. 107,86 ca. 119,96  ca.112,09 ca. 128,83 

3.5 - MwSt.-Rückerstatt. / € 30.002,44 61.395,47 
2) 2) 2) 2) 2)

 
2)

 

3.6 
- Investitionszuschüsse / 
€ 

15.500,00 17.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.7 - sonstige Einnahmen / € 16.608,71 8.067,65 14.602,71 18.368,96 10.156,34 15.042,16 19.974,98 18.918,88 

3.8 
- fiktive Einnahmen 
  Schüler / € 

3.587,25 3.497,60 3.782,40 4.240,00 5.088,60 5.570,10 4.947,30 6.130,80 

          

4. Laufende Kosten inkl. MwSt.        

4.1 - Gesamtkosten / € 659.374,39 724.980,07 623.851,85 665.662,66 614.618,76 621.136,69 622.154,91 690.831,71 

4.1.1 - Personalkosten / € 236.813,85 271.294,62 278.916,60 308.065,62 295.130,29 307.528,45 312.235,54 320.555,58 

4.1.2 - Investitionskosten / € 88.210,57 107.525,97 692,50 3.329,54 41.379,49 16.093,36 26.840,25 25.139,15 

4.1.3 - Lfd. Betriebskosten / € 325.024,42 346.159,48 344.243,20 357.597,04 278.108,98 297.514,88 283.079,12 345.136,98 

4.2 - Kosten pro Tag / € 2.281,57 2.183,67 1.873,43 1.935,07 1.797,13 1.826,87 1.891,05 2.138,80 

4.3 
- Kosten pro qm  
  Wasserfläche 

ca. 516,75 ca. 568,17 ca. 488,92 ca. 521,68 ca. 481,68 ca. 486,78  ca. 487,58 ca. 541,40 

4.3.1 
- Personalkosten pro 
  qm  W.fl. 

ca. 185,59 ca. 212,61 ca. 218,59 ca. 241,43 ca. 231,29 ca. 241,01  ca. 244,70 ca. 251,22 

4.3.2 
- Lfd. Betriebskosten pro 
  qm W.fl. 

ca. 254,72 ca. 271,28 ca. 269,79 ca. 280,25 ca. 217,95 ca. 233,16 ca. 221,85 ca. 270,48 

          

5. Defizit inkl. MwSt.        

5.1 - Gesamtdefizit / € 472.640,90 504.941,69 469.668,53 518.199,09 461.744,97 447.450,68 454.206,27 501.389,43 

5.2 - Defizit pro Tag / € 1.635,44 1.520,91 1.410,42 1.506,39 1.350,13 1.316,03 1.380,57 1.552,29 

5.3 - Defizit pro Besuch / € ca. 7,57 ca. 7,18 ca. 6,47 ca. 7,87 ca. 6,97 ca. 5,75 ca. 6,29 ca. 6,08 

5.4 
- Defizit pro qm  

  Wasserfläche 
ca. 370,41 ca. 395,73 ca. 368,08 ca. 406,11 ca. 361,87 ca. 350,67 ca. 355,96 ca. 392,94 

5.5 
- Deckungsgrad 

Gebühren 
18,36 % 17,83 % 21,77 % 18,77 % 22.39 % 24,64 % 22,99 % 23,80 % 

                     
1)

 = Frei- und Hallenbad 

                      
2)

 = Keine Zuordnung zu SK, da Netto gebucht 

                        

 
k:\wiefelstede\schulen_sport_kultur\sport\bäder\saisonvergleich\freibadsaison swemmbad 2007-2014.doc 

 
Rhein 
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Gemeinde Wiefelstede  26215 Wiefelstede, 21.10.2015 

Der Bürgermeister 

Fachdienst Schulen, Kultur und Sport 

Sachbearbeiter/in: Christian Rhein 

 

Beratungsvorlage 
 

Vorlagen-Nr.: B/0456/2015 

 

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt 

 

Überlassung von gemeindeeigenen Schulräumen, Schuleinrichtungen, Sporthallen und 

Bädern für schulfremde Zwecke nach den Richtlinien der Gemeinde Wiefelstede 

hier: Berichterstattung 

 

 

Beratungsfolge:  Sitzung am:  

Sport- und Kulturausschuss 03.11.2015 öffentlich 

Verwaltungsausschuss 30.11.2015 nicht öffentlich 

 

 

Situationsbericht / Bisherige Beratung: 

 

Die Richtlinien für die Überlassung von gemeindeeigenen Schulräumen, Schulhöfen, 

Sportplätzen, Sporthallen und Bäder für schulfremde bzw. sportvereinsfremde Zwecke sind 

zum 01.01.2013 in Kraft getreten. In der Verwaltungsausschusssitzung am 02.12.2013 wurde 

über die bis dahin erteilten Nutzungsgenehmigungen sowie die erzielten Mietzahlungen 

berichtet. 

 

In der Anlage werden die erteilten Nutzungsgenehmigungen aufgezeigt, die seit der letzten 

Berichterstattung erteilt worden sind.   

 

 

 

Vorschlag / Empfehlung: 
 

Der Verwaltungsausschuss nimmt den Bericht über die Nutzung der gemeindeeigenen 

Schulräume, Schuleinrichtungen, Schulhöfe, Sportplätze, Sporthallen und Bäder sowie die 

Umsetzung der Richtlinien seit der letzten Berichterstattung (Dezember 2013) zur Kenntnis. 

      

 

Anlagen:   
 

Übersicht der erteilten Nutzungsgenehmigungen 
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Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen 

 

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung) 

 

 

 

 

 

Christian Rhein      Marcus Aukskel 

Fachdienstleiter      Fachbereichsleiter  
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    Übersicht der erteilten Nutzungsgenehmigungen sowie die erzielten Mietzahlungen

Antragsteller: Nutzungsart: Termin: Räumlichkeit: Nutzungsgebühr: 

Herr Kaselowsky Steinbergs-Puppentheaterstück 25.11.2013 Aula der GS Wiefelstede 30,00 €

Männer an den Herd e.V. Kochkurs 09.12.2013 Schulküche,Kirchstraße 10 Keine

Ernährungstherapeutin der Klinik 

MVKK
Kochkurs 03./05./10.12.13 Schulküche,Kirchstraße 10 Keine

Sozialpädagogisches Centrum GbR Sozialpädagogig 01.10./01.11/01.12.13 Alte Schule Dringenburg 724,00 €

SVE Wiefelstede Herrenfußball 20.12.2013 große Sporthalle Wiefelstede Keine

Kirchengemeinde Krippenspiel 24.12.2013 Aula der GS Metjendorf Keine

SVE Wiefelstede Herrenfußball 28.12.2013 große Sporthalle Wiefelstede Keine

SVE Wiefelstede Handballtunier 29.12.2013 große Sporthalle Wiefelstede Keine

Sozialpädagogisches Centrum GbR Sozialpädagogig 01.01./01.02./01.03.14 Alte Schule Dringenburg 723,00 €

TT Jugend/Kindergturnen Sportgruppen 01.01.-30.12.14 kleinsporthalle Bokel Keine

Karnevalsverein wiefelstede e.V. Theater 11.01.2014/ 18.+19.01.2014 Mensa der OBS Wiefelstede Keine

Männer an den Herd e.V. Kochkurs 13.01.2014 Schulküche,Kirchstraße 10 Keine

Rheumaliga Rastede Kochkurs 27.01.2014 Schulküche,Kirchstraße 10 Keine

Karnevalsverein wiefelstede e.V. Büttenabend 02.02.14/09.02.14 Mensa der OBS Wiefelstede Keine

SVE Wiefelstede Jugendfußballtunier 02.02.2014 große Sporthalle Wiefelstede Keine

Karnevalsverein wiefelstede e.V. Probe für einen Auftritt 08.02.2014 Aula der GS Wiefelstede Keine

Gospelchor Colourful Voices e.V. Konzerte u. Workshops
08.02.14,06.06.14,07.06.14,21./22.06.14 

oder 28.06/29.06.14
Mensa der OBS Wiefelstede

Keine,da keine Eintrittsgelder 

verlangt werden

Ernährungstherapeutin der Klinik 

MVKK
Kochkurs

11.02./13.02/04.03/06.03./11.03./27.03./01.

04./03.04./22.04./24.04.14
Schulküche,Kirchstraße 10 Keine

Männer an den Herd e.V. Kochkurs 17.02/17.03/31.03./15.06/16.06/21.07.14 Schulküche,Kirchstraße 10 keine

SVE Wiefelstede Kinderkarneval 02.03.2014 große Sporthalle Wiefelstede Keine

Jugenchor (Children of Revolution Workshop 02.03.2014 Aula der GS Wiefelstede Keine

SVE Wiefelstede Zumba - Kurs 10.03.14/28.04.14/23.06.14/08.09.14 Mensa der OBS Wiefelstede Keine

Gemeindeverwaltung Personalversammlung 12.03.2014 Mensa der OBS Wiefelstede Keine

Förderverein der GS Wiefelstede Flohmarkt 15.03.2014 Flur,Klassenräume,Aula Keine

SSV Gristede Flohmarkt 22.03.2014 Kleinsporthalle Gristede Keine

Förderverein der GS Metjendorf Elternveranstaltung 22.03.2014
Flure,Aula,das Forum inkl. 

Toilettenanlagen der GS Metjendorf
Keine

Kinder- und Jugentchor der 

Kirchengemeinde Wiefelstede

Proben des Kinder- und 

Jugendchores Wiefelstede
22.03./23.03.14 Aula der GS Wiefelstede Keine

SSV Gristede Flohmarkt 30.03.2014 Kleinsporthalle Gristede Keine

Sozialpädagogisches Centrum GbR Sozialpädagogig 01.04./01.05./01.06.14 Alte Schule Dringenburg 722,00 €

SVE Wiefelstede Yoga 16.04.2014 Aula der GS Wiefelstede Keine

Gospelkids u. Jugendchor Guiding 

Light
Proben / Aufführung 25.04.14 - 27.04.14 Mensa der OBS Wiefelstede Keine

Kindertagespflege im Ammeland 

e.V.
Ernährungskurs 26.04.14 / 22.11.14 Schulküche,Kirchstraße 10 Keine

Colourful voices Probe für einen Auftritt 27.04.14/10.05.14 Aula der GS Wiefelstede Keine

SVE Wiefelstede Sportgruppen 10.-11.05.14 kleine Sporthalle Wiefelstede 130,00 €

Ernährungstherapeutin der Klinik 

MVKK
Kochkurs

13.05./20.05./03.06./10.06./24.06./26.06./0

1.07./15.07./17.07./22.07./12.08./14.08./19.

08./09.09.14

Schulküche,Kirchstraße 10 Keine

Leiter des Fantasia Theaters Puppentheaterstück 17.05.2014 Aula der GS Wiefelstede 30,00 €

SVE Wiefelstede Trampolinvereinsmeisterschaft 18.05.2014 große Sporthalle Wiefelstede Keine

Kinderchor Musical des Kinderchors 24.05./30.05./01.06.14 Mensa der OBS Wiefelstede Keine

SVE Wiefelstede Schiedsrichterlehrgang 20.06. - 22.06.14 Raum 132 der OBS Wiefelstede Keine

Colourful voices Workshop 21./22.06.14 Mensa der OBS Wiefelstede Keine

Sozialpädagogisches Centrum GbR Sozialpädagogig 01.07./01.08./01.09.14 Alte Schule Dringenburg 721,00 €

Colourful voices Theaterproben 13.07.2014
Mensa der OBS wiefelstede/Aula der 

GS Wiefelstede
Keine

TV Metjendorf Tanzschau 13.07.2014 Sporthalle/Turnhalle Metjendorf Keine

Heppenheimer Streichelzoo Streichelzoo 23.07.2014 Aula der GS Wiefelstede 30,00 €

SVE Wiefelstede Schulfest der GS Wiefelstede 25./26.07.14 kleine Sporthalle Wiefelstede Keine

Colourful voices Musicals 25.07-26.07.14 GS Wiefelstede Keine

KVHS Ammerland Kochkurs 01.08.-28.02.15 Schulküche,Kirchstraße 10 Keine

SVE Wiefelstede Zumba - Kurs 11.08.2014 Mensa der OBS Wiefelstede Keine

SSV Gristede Sockenball 05.09.2014 kleine Sporthalle Gristede 100,00 €

SSV Gristede Sockenball 12.09.2014 kleine Sporthalle Gristede Keine

Seniorenbeirat Wiefelstede Messe 19.09/20.09./21.09.14
Mensa/Lichthof/Filmraum der OBS 

Wiefelstede
Keine

SSV Gristede Flohmarkt 20.09.2014 kleine Sporthalle Gristede Keine

Förderverein der GS Metjendorf Flohmarkt 21.09.2014
Klassenräume,Flure,die Aula/das 

Forum 
Keine

Ernährungstherapeutin der Klinik 

MVKK
Kochkurs

23.09./25.09/30.09./14.10./16.10./21.10./11

.11./13.11./27.11./02.12./04.12.14
Schulküche,Kirchstraße 10 Keine

Männer an den Herd e.V. Kochkurs 29.09./20.10/17.11./15.12.14 Schulküche,Kirchstraße 10 Keine

Sozialpädagogisches Centrum GbR Sozialpädagogig 01.10./01.11./01.12.14 Alte Schule Dringenburg 720,00 €

Figurentheater Pfiffikus Figurentheater 13.10.2014 Aula der GS Wiefelstede 30,00 €

Förderverein der GS Wiefelstede Bücher - Flohmarkt 18.10.2014
Klassenräume,Flure,die Aula der GS 

Wiefelstede
Keine

TV Metjendorf Sportschau 19.10./09.11.14 Sporthalle Metjendorf Keine

KVHS Ammerland Kurse für Senioren
22.10./23.10./12.11./13.11./19.11./20.11./2

6.11./27.11./03.12./04.12.14
Klassenräume der OBS Wiefelstede Keine

SSV Gristede Flohmarkt 26.10.2014 kleine Sporthalle Gristede Keine

SVE Wiefelstede Herrenfußball 19.12.2014 Sporthalle Wiefelstede Keine

SVE Wiefelstede Herrenfußball 27.12.2014 große Sporthalle Wiefelstede Keine

Sozialpädagogisches Centrum GbR Sozialpädagogig 01.01./01.02./01.03.15 Alte Schule Dringenburg 360,00 €

SSV Gristede Flohmarkt 15.03.2015 kleine Sporthalle Gristede Keine
SSV Gristede Flohmarkt 21.03.2015 kleine Sporthalle Gristede Keine

Sozialpädagogisches Centrum GbR Sozialpädagogig 01.04./01.05/01.06.15 Alte Schule Dringenburg 360,00 €

SSV Gristede Sockenball 13.09.2015 kleine Sporthalle Gristede 100,00 €

SSV Gristede Flohmarkt 27.09.2015 kleine Sporthalle Gristede Keine

SSV Gristede Flohmarkt 10.10.2015 kleine Sporthalle Gristede Keine

Rasse-Kaninchenzuchtverein J38 Kaninchenausstellung 22.10.-25.10.15 Kleine Turnhalle Metjendorf 42,42.€

Förderverein GS Wiefelstede Flohmarkt 08.11.2015 Räumlichkeiten der GS Wiefelstede Keine
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Gemeinde Wiefelstede  26215 Wiefelstede, 16.10.2015 

Der Bürgermeister 

Fachdienst Schulen, Kultur und Sport 

Sachbearbeiter/in: Christian Rhein 

 

Beratungsvorlage 
 

Vorlagen-Nr.: B/0452/2015 

 

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt 

 

Beschaffung von Musikinstrumenten 

hier: Spielmannszug Wiefelstede e.V. 

 

 

Beratungsfolge:  Sitzung am:  

Sport- und Kulturausschuss 03.11.2015 öffentlich 

Verwaltungsausschuss 30.11.2015 nicht öffentlich 

 

 

Situationsbericht / Bisherige Beratung: 

 

Der Spielmannszug Wiefelstede e.V. beantragt mit Schreiben vom 13.04.2015 die Förderung 

von Musikinstrumenten nach den Kulturförderungsrichtlinien der Gemeinde Wiefelstede. 

 

Nach § 9 Abs. 3 der Kulturförderungsrichtlinien sind Anschaffungen von Musikinstrumenten, 

deren Wert jeweils über 1.000,00 € (ohne MwSt.) liegt, förderungsfähig. 

 

Beantragt wird die Bezuschussung eines Mellophon zu einem max. Beschaffungswert in 

Höhe von 1.823,00 €. 

 

Aufgrund des Antrages wurde die Genehmigung zur vorzeitigen Beschaffung mit Schreiben 

vom 13.05.2015 erteilt, ohne einen Anspruch auf eine spätere Förderung auszusprechen. 

 

Nach § 4 Abs. 1 der Kulturförderungsrichtlinien wären Zuschüsse bis zu einem Drittel der 

Gesamtkosten denkbar, solange die bereitgestellten Haushaltsmittel hierfür ausreichen. 

       

 

Finanzierung: 
 

Die erforderlichen Haushaltsmittel für eine Drittelförderung wurden im Haushaltsplanentwurf 

2016 bei der Kostenstelle 10600, Kostenträger 262101, Sachkonto 0048002, berücksichtigt. 

      

 

Vorschlag / Empfehlung: 
 

Der Verwaltungsausschuss beschließt die beantragte Drittelförderung von Musikinstrumenten 

(Beschaffung Mellophon) an den Spielmannszug Wiefelstede e.V. mit einem max. 

Förderbetrag in Höhe von 507,00 Euro.  
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Anlagen:  
 

- Antrag des Spielmannszug Wiefelstede e.V. vom 13.04.2015 

- Kostenvoranschlag MMC Music & Marching Center GmbH vom 07.04.2015 

 

 

 

 

 

 

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen 

 

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung) 

 

 

 

 

Christian Rhein      Marcus Aukskel 

Fachdienstleiter      Fachbereichsleiter  
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Gemeinde Wiefelstede  26215 Wiefelstede, 16.10.2015 

Der Bürgermeister 

Fachdienst Schulen, Kultur und Sport 

Sachbearbeiter/in: Christian Rhein 

 

Beratungsvorlage 
 

Vorlagen-Nr.: B/0453/2015 

 

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt 

 

Beschaffung von Musikinstrumenten 

hier: Antrag des Colourful Voices e.V. 

 

 

Beratungsfolge:  Sitzung am:  

Sport- und Kulturausschuss 03.11.2015 öffentlich 

Verwaltungsausschuss 30.11.2015 nicht öffentlich 

 

 

Situationsbericht / Bisherige Beratung: 

 

Der Colourful Voices e.V. beantragt mit Schreiben vom 29.06.2015 die Förderung von 

Musikinstrumenten nach den Kulturförderungsrichtlinien der Gemeinde Wiefelstede. 

 

Nach § 9 Abs. 3 der Kulturförderungsrichtlinien sind Anschaffungen von Musikinstrumenten, 

deren Wert jeweils über 1.000,00 Euro (ohne MwSt.) liegt, förderungsfähig. 

 

Beantragt wird die Bezuschussung für die Beschaffung eines Klaviers zu einem 

Beschaffungsbetrag in Höhe von 1.539,00 €. 

 

Aufgrund des Antrages wurde die Genehmigung zur vorzeitigen Beschaffung mit Schreiben 

vom 02.07.2015 erteilt, ohne einen Anspruch auf eine spätere Förderung auszusprechen. 

 

Nach § 4 Abs. 1 der Kulturförderungsrichtlinien wären Zuschüsse bis zu einem Drittel der 

Gesamtkosten denkbar, solange die bereitgestellten Haushaltsmittel hierfür ausreichen. 

 

       

 

Finanzierung: 
 

Die erforderlichen Haushaltsmittel für eine Drittelförderung (513,00 Euro) wurden im 

Haushaltsplanentwurf 2016 bei der Kostenstelle 10600, Kostenträger 262101, Sachkonto 

0048002, berücksichtigt. 
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Vorschlag / Empfehlung: 
 

Der Verwaltungsausschuss beschließt die beantragte Drittelförderung von Musikinstrumenten 

(Klavier) an den Colourful Voices e.V. mit einem max. Förderbetrag in Höhe von 513,00 €.  

 

      

 

Anlagen:  
 

- Antrag des Colurful Voices e.V. vom 29.06.2015 

- Kostenvoranschlag Musikhaus Dinter vom 30.06.2015 

 

 

 

 

 

 

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen 

 

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung) 

 

 

 

 

Christian Rhein      Marcus Aukskel 

Fachdienstleiter      Fachbereichsleiter  
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Gemeinde Wiefelstede  26215 Wiefelstede, 16.10.2015 

Der Bürgermeister 

Fachdienst Schulen, Kultur und Sport 

Sachbearbeiter/in: Christian Rhein 

 

Beratungsvorlage 
 

Vorlagen-Nr.: B/0454/2015 

 

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt 

 

Beschaffung von Musikinstrumenten und Cases 

hier: Anträge des Orchester Mediante e.V. 

 

 

Beratungsfolge:  Sitzung am:  

Sport- und Kulturausschuss 03.11.2015 öffentlich 

Verwaltungsausschuss 30.11.2015 nicht öffentlich 

 

 

Situationsbericht / Bisherige Beratung: 

 

Der Orchester Mediante e.V. beantragt mit Schreiben vom 18.06.2015 die Förderung von 

Musikinstrumenten nach den Kulturförderungsrichtlinien der Gemeinde Wiefelstede. 

 

Nach § 9 Abs. 3 der Kulturförderungsrichtlinien sind Anschaffungen von Musikinstrumenten, 

deren Wert jeweils über 1.000,00 Euro (ohne MwSt.) liegt, förderungsfähig. 

 

Beantragt wird die Bezuschussung für die Beschaffung einer Trommel zu einem 

Beschaffungsbetrag in Höhe von 1.823,00 €. 

 

Aufgrund des Antrages wurde die Genehmigung zur vorzeitigen Beschaffung mit Schreiben 

vom 25.06.2015 erteilt, ohne einen Anspruch auf eine spätere Förderung auszusprechen. 

 

Nach § 4 Abs. 1 der Kulturförderungsrichtlinien wären Zuschüsse bis zu einem Drittel der 

Gesamtkosten denkbar, solange die bereitgestellten Haushaltsmittel hierfür ausreichen. 

 

 

Zudem beantragt der Orchester Mediante e.V. mit Schreiben vom 02.09.2015 die 

Gesamtförderung von 5 Cases zur Unterstellung der Musikinstrumente im Schulzentrum 

Wiefelstede. Eine Lagerung von Musikinstrumenten in Einbauschränken oder die Gestellung 

von festen Unterstellflächen ist aufgrund des Raumangebotes nicht möglich, so dass 

bewegliche Cases erworben werden sollen. Die Cases werden in der Regel neben dem 

Tribünentrakt gelagert und im Bedarfsfall anderweitig untergebracht. Hierdurch ist die 

Unterbringung flexibler zu handhaben. Gemäß § 10 der Kulturförderungsrichtlinien wäre eine 

Bezuschussung als Vollkostenzuschuss möglich. 
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Finanzierung: 
 

Die erforderlichen Haushaltsmittel für eine Drittelförderung (607,67 €) sowie für einen 

möglichen Vollkostenzuschuss (4.000,00 €) wurden im Haushaltsplanentwurf 2016 bei der 

Kostenstelle 10600, Kostenträger 262101, Sachkonto 0048002, berücksichtigt. 

   

 

Vorschlag / Empfehlung: 
 

a) Der Verwaltungsausschuss beschließt, dem Orchester Mediante e.V. zur Beschaffung 

einer Trommel gemäß § 4 Abs. 1 der Kulturförderungsrichtlinien einen einmaligen 

Zuschuss in Höhe von max. 607,67 € zu gewähren. 

 

b) Der Verwaltungsausschuss beschließt, dem Orchester Mediante e. V. zur Beschaffung 

von 5 Cases gemäß § 10 der Kulturförderungsrichtlinien einen einmaligen 

Sonderzuschuss in Höhe von max. 4.000,00 € zu gewähren.    

  

 

Anlagen: 

 

- Anträge des Orchester Mediante e.V. vom 18.06.2015 und 02.09.2015 

- Angebot Firma Adams vom 11.06.2015 (Trommel) 

- Angebot Firma Thomann vom 25.08.2015 (Cases) 

  

 

 

B-0454-2015-1 

B-0454-2015-2 

 

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen 

 

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung) 

 

 

 

 

Christian Rhein      Marcus Aukskel 

Fachdienstleiter      Fachbereichsleiter  
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Gemeinde Wiefelstede  26215 Wiefelstede, 22.10.2015 

Der Bürgermeister 

Fachdienst Schulen, Kultur und Sport 

Sachbearbeiter/in: Christian Rhein 

 

Beratungsvorlage 
 

Vorlagen-Nr.: B/0460/2015 

 

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt 

 

Änderung der Benutzungsordnung und Gebührenordnung für die Gemeindebücherei 

Wiefelstede und die Kinderbücherei Metjendorf 

 

 

Beratungsfolge:  Sitzung am:  

Sport- und Kulturausschuss 03.11.2015 öffentlich 

Verwaltungsausschuss 30.11.2015 nicht öffentlich 

Gemeinderat 07.12.2015 öffentlich 

 

 

Situationsbericht / Bisherige Beratung: 

 

Die Gemeindebücherei Wiefelstede sowie die Kinderbücherei Metjendorf sind unverzichtbare 

Bestandteile der Bildungs- und Kulturlandschaft in der Gemeinde Wiefelstede. 

 

Das Medienangebot der Büchereien in der Gemeinde Wiefelstede umfasst neben 

Sachbüchern, Belletristik, Kinder-/ und Jugendbüchern auch Hörbücher, CD´s, DVD´s, 

Brettspielen und Konsolenspielen sowie E-Books. Der Medienbestand ist seit der 

Rechtschreibreform aus dem Jahre 2006 stark rückläufig, da viele Medien ausgesondert 

wurden, allerdings aufgrund der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel keine ausreichende 

Ersatzbeschaffung vorgenommen werden konnte. Die Haushaltsmittel für die Beschaffung 

von Medien wurden vor vielen Jahren per Ratsbeschluss gedeckelt. Hier wäre die Ergänzung 

dieses Beschlusses seitens der Verwaltung wünschenswert. 

 

Die Liste der technologischen Innovationen und sozialen Phänomene, die vermeintlich zum 

Aussterben der öffentlichen Bibliotheken führen, ist mit den Jahren immer länger geworden, 

angefangen vom Fernsehkonsum über das Internet bis hin zu Mega-Bookstores und dem 

Starbucks-Phänomen. Dieses spiegelt sich auch an der Anzahl der aktiven Leser/-innen 

wieder. Waren es im Jahr 2005 in der Gemeindebücherei noch 1.473 aktive Leser/-innen 

(Kinderbücherei Metjendorf 646), so waren es im Jahr 2014 lediglich 693 aktive Leser/-innen 

in der Gemeindebücherei und 384 aktive Leser/-innen in der Kinderbücherei Metjendorf. 

Durch die Angebote an digitalen Informationsquellen sind die Büchereien gefordert, neue 

Ideen zu entwickeln und neue Wege zu beschreiten, ohne dabei die Belange der älteren 

Bürger-/innen außer Acht zu lassen.  

 

So wurden in den letzten zwei Jahren vermehrt Bilderbuchkinos durchgeführt und Lesungen 

angeboten und ein Senioren-Erzählcafé ins Leben gerufen. Diesjährig hat die 

Gemeindebücherei Wiefelstede erstmalig eine Ferienpass-Aktion in die Tat umsetzen können 

und so erneut einige Kinder-/Jugendliche zum Lesen begeistern können.  
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Nachfolgende Veranstaltungen wurden konkret durchgeführt: 

 

04.03.2014   Klasseneinführung Klasse 1 

14.03.2014   3x Bilderbuchkino für Klasse 1 

28.03.2014   2x Bilderbuchkino für Klasse 1 

29.04.2014   Klasseneinführungen Klasse 1 

13.06.2014  3x Bilderbuchkino Kindergarten Am Breeden 

20.06.2014  2x Bilderbuchkino Kindergarten Am Breeden 

28.09.2014  Tag der offenen Tür 

20.11.2014  1. Senioren-Erzähl-Café 

21.11.2014  Vorlesetag im Kindergarten Am Breeden (5 Gruppen) 

05.12.2014  2x Bilderbuchkino Klasse 1 

12.12.2014  3x Bilderbuchkino Klasse 1 

05.02.2015  15.30 Uhr 2. Senioren-Erzähl-Café 

20.03.2015  15.00 und 16.00 Uhr Bilderbuchkino Osterküken 

26.03.2015  16.00 Uhr 3. Senioren-Erzähl-Café 

14.04.2015  10.15 Uhr Klasseneinführung Klasse 1 

16.04.2015  10.15 Uhr Klasseneinführung Klasse 1 

17.04.2015   9.00  Uhr Klasseneinführung Klasse 1 

17.04.2015  10.15 Uhr Klasseneinführung Klasse 1 

23.04.2015  17.00 Uhr Lesung mit Hanna Seipelt 

30.04.2015  15.00 Uhr Bilderbuchkino Lieselotte 

30.04.2015  16.00 Uhr Bilderbuchkino Lieselotte 

07.05.2015  10.00 und 10.30 Uhr Bilderbuchkino Lieselotte macht Urlaub KiGa Thienkamp 

21.05.2015  16.00 Uhr 4. Senioren-Erzähl-Café 

11.06.2015  16.00 Uhr Lesung mit Birgit Hedemann 

03.07.2015 4x  kurdisch/deutsches Bilderbuchkino 

29.07.2015  15.00 Uhr Ferienpass-Aktion „Wir häkeln Lesezeichen“ 

 

       ------- 

 

In der Sport- und Kulturausschusssitzung am 05.11.2013 wurde eingehend auf die 

Besucherumfrage der Gemeindebücherei Wiefelstede und die Einführung von E-Medien 

berichtet. Letztendlich hat der Verwaltungsausschuss in seiner Sitzung am 02.12.2013 der 

Einführung von E-Medien und einem Beitritt zu einem Ausleih-Verbund zugestimmt. Die 

Büchereien der Gemeinde Wiefelstede haben mit der Bibliothek Am Meer (Bad 

Zwischenahn) einen Onlinebibliotheks-Verbund [E-Medien-Verbund Ammerland (EVA)] im 

Frühjahr 2014 gegründet mit dem Ziel, entsprechende Synergieeffekte (z. B. höhere 

Besucherzahlen aufgrund gemeinsamer Veranstaltungen, gemeinsamer Medienbestand im 

Online-Verfahren) zu erhalten und möglichst weitere Ammerland-Bibliotheken (z. B. 

Rastede) in den Verbund aufzunehmen. 

 

Unglücklich sind in einem Verbund hingegen unterschiedliche Gebührensätze. Aufgrund 

dessen und der allgemeinen Preisentwicklung sieht die Verwaltung eine Anpassung der heute 

geltenden Gebühren für angemessen: 
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Grundpreise 

 
 

 Bad 

Zwischenahn 

Wiefel- 

stede 
heute 

Wiefel-

stede 
zukünftig 

ServiceCard (Bibliotheksausweis) 

- Gültigkeitsdauer: 12 Monate 

15,00 € 10,00 € 15,00 € 

•  Für Arbeitslose, Auszubildende, Schüler, 

Sozialhilfeempfänger, 
Grundsicherungsempfänger nach Kapitel 4 SGB 

XII, Studenten, Wehrpflichtige und 

Zivildienstleistende (gegen Nachweis) 

7,00 € 10,00 € 7,00 € 

• Für Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 
18. Lebensjahr 

kostenlos Kostenlos kostenlos 

•  Für Kurgäste 
- nur gegen Vorlage der Kurkarte 

- Gültigkeitsdauer: 25 Öffnungstage 

2,50 € nicht 
vorhanden 

nicht 
vorhanden 

MonatsCard 

-  Gültigkeitsdauer: 25 Öffnungstage 

5,00 € 2,00 € 

(2 Monate) 

5,00 € 

(2 Monate) 

3-MonatsCard für Neubürger 

-  Gültigkeitsdauer: 75 Öffnungstage 

kostenlos nicht 

vorhanden 

kostenlos 

 
Preise für Ersatzbeschaffung 

 

Ersatzausfertigung einer Service-Card bei Verlust 
für Kinder, Jugendliche und 

Erwachsene 

3,00 € 1,50 bzw. 
2,50 € 

3,00 € 

bei Beschädigung oder Verlust von Medien (z. B. 

Buch, Zeitschriften, Hörbücher, 
Gesellschaftsspiele, CD, CD-ROM, DVD, 

Konsolenspiel) ist der jeweilige 
Wiederbeschaffungswert zu ersetzen 

Medienersatz Medienersatz Medienersatz 
zzgl. 5,00 € 

Bearbeitungs-

pauschale 

Verlust eines Schlüssels für das Schließfach Schließfach-

schlüssel-
ersatz 

Nicht geregelt 
Schließ-

fachschlüssel-

ersatz 
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Service-Dienstleistungen 
 
 

 Bad 
Zwischenahn 

Wiefel- 
stede 

heute 

Wiefel-
stede 

zukünftig 

Fernleihbestellung (nur in Verbindung mit einer gültigen 

Service-Card der Bücherei/ 
Bibliothek) pro erfolgreicher Lieferung 

2,00 € 1,50 € 2,00 € 

Vormerkungen (für alle Personengruppen) 

pro vermerktes Medium 

1,00 € 0,50 € 1,00 € 

Ausleihgebühr (CD-ROM 4 Öffnungstage) 

(DVD 2 Öffnungstage) 

Keine 1,50 € Keine 

Ausleihgebühr E-Spiele (2 Öffnungstage) Keine 2,00 € Keine 

Fotokopien lt. Aushang 0,10 
€/0,20 € 

lt. 
Aushang 

Nutzung Internet-Arbeitsplatz lt. Aushang kostenlos kostenlos 

Ausdruck pro Seite aus dem Internet 0,10 € 0,10 € lt. 

Aushang 

Versenden FAX pro Seite innerhalb von Deutschland 0,10 € Kein Fax 

vorhanden 

Kein Fax 

vorhanden 

Eintritte für Veranstaltungen entnehmen Sie bitte den jeweiligen Veranstaltungsprogrammen bzw. 

Programmankündigungen 

 

 
Überschreiten der Leihfrist  

 

für alle Medien (Bücher, Zeitschriften, Hörbücher, 
Gesellschaftsspiele, CD, CD-ROM, Konsolenspiele, DVD) 
für Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. 
Lebensjahr 

• pro Medieneinheit und Öffnungstag 

• Sperrung der Service-Card ab einer Gebühr von 

 
 

 
 

0,10 € 

13,00 € 

Medien 

0,50 € 
DVD 1,00 

E-Spiele 
1,50 € 

--- 

 
 

 
 

 
0,50 € 

13,00 € 

für alle Medien (Bücher, Zeitschriften, Hörbücher, 

Gesellschaftsspiele, CD, CD-ROM, Konsolenspiele, 
DVD) für alle anderen Personengruppen 

• pro Medieneinheit und Öffnungstag 

• Sperrung der Service-Card ab einer Gebühr von 

 
 

 
 

 
0,20 € 

26,00 € 

Medien 

0,50 € 
DVD 1,00 

E-Spiele 
1,50 € 

--- 

 
 

 
 

 
0,50 € 

26,00 € 

Abholung von nicht zurückgegebenen Medien durch 

Boten, je geschriebenen Auftrag und Botengang 

 
 

--- 
 

 

7,50 € 

 

10,00 € 

Gebühren für Erinnerungsschreiben (inkl. Porto) 

1. schriftliche Erinnerung 

2. schriftliche Erinnerung (Letzte Aufforderung) 

Schriftliche Erinnerung durch die Gemeindeverwaltung  

 
1,00 € 

1,00 € 
lt. Aushang 

 
1,00 € 

1,00 € 

lt. Aushang 

 
1,50 € 

1,50 € 

lt. Aushang 
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Insbesondere bei der Einführung einer 3-MonatsCard für Neubürger sowie beim Verzicht auf 

zusätzliche Gebühren bei der Ausleihe von CD´s/DVD´s und E-Spielen verspricht sich die 

Verwaltung einen Zulauf der derzeit rückläufigen aktiven Leser-/innen. 

    

 

     

 

Vorschlag / Empfehlung: 
 

Der Rat der Gemeinde Wiefelstede beschließt die Neufassung der Benutzungssatzung der 

Gemeindebücherei Wiefelstede und der Kinderbücherei in Metjendorf sowie die 

Gebührenordnung zur Benutzungsordnung für die Gemeindebücherei Wiefelstede und die 

Kinderbücherei Metjendorf (in den mit der Niederschrift zur Sitzung des Sport- und 

Kulturausschusses am 03.11.2015) vorgelegten Fassungen).   

      

 

Anlagen: 

 

Benutzungsordnung für die Gemeindebücherei Wiefelstede und die Kinderbücherei 

Metjendorf 

 

Gebührenordnung zur Benutzung für die Gemeindebücherei Wiefelstede und die 

Kinderbücherei Metjendorf 

 

 

 

 

 

 

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen 

 

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung) 

 

 

 

 

Christian Rhein      Marcus Aukskel 

Fachdienstleiter      Fachbereichsleiter  
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Benutzungsordnung für die Gemeindebücherei Wiefelstede 

und die Kinderbücherei Metjendorf 
 

Auf Grund der §§ 10, 13 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes - 

NKomVG - (in der Fassung vom 17.12.2010, Nds. GVBl. 2010, S. 576, zuletzt geändert durch   das 

Gesetz vom 16.12.2014, Nds. GVBl. S. 434) und der §§ 4 und 5 des Niedersächsischen 

Kommunalabgabengesetzes - NKAG - (in der Fassung vom 23.01.2007, Nds.  GVBl. 2007, S. 41,  

zuletzt geändert durch das Gesetz vom 17.09.2015 (Nds. GVBl. S. 186) hat der Rat der Gemeinde 

Wiefelstede in seiner Sitzung am 07. Dezember 2015 folgende Satzung beschlossen: 

 

§ 1 

Allgemeines 

 

1. Die Gemeindebücherei Wiefelstede und die Kinderbücherei Metjendorf sind öffentliche 

Einrichtungen der Gemeinde Wiefelstede. 
 

2. Jede Person ist berechtigt, die Büchereien im Rahmen dieser Benutzungsordnung auf 

öffentlich-rechtlicher Grundlage zu benutzen. 
 

3. Für die Benutzung der Büchereien werden Gebühren oder Auslagenersatz nach der zur 

Benutzungsordnung gehörenden Gebührenordnung in der jeweils gültigen Fassung erhoben. 

 

§ 2 

Öffnungszeiten 

 

Die Öffnungszeiten der Büchereien werden durch Aushang bekannt gemacht. 

 

§ 3 

Anmeldung 

 

1. Die Benutzerin/Der Benutzer meldet sich persönlich unter Vorlage ihres/seines gültigen 

Personalausweises oder eines gleichgestellten Ausweisdokumentes an und erhält einen 

Benutzerausweis. (Die Angaben werden nur unter Beachtung der geltenden gesetzlichen 

Datenschutzbestimmungen elektronisch gespeichert.) 
 

 Die Benutzerin/Der Benutzer bestätigt mit ihrer/seiner Unterschrift, die Benutzungsordnung 

zur Kenntnis genommen zu haben und gibt mit ihrer/seiner Unterschrift die Zustimmung zur 

elektronischen Speicherung ihrer/seiner Angaben zur Person. 
 

2. Minderjährige können Benutzer/-innen werden, wenn sie das siebente Lebensjahr vollendet 

haben. Für die Anmeldung legen sie die schriftliche Einwilligung einer/eines gesetzlichen 

Vertreterin/Vertreters vor bzw. deren/dessen Unterschrift auf dem Anmeldeformular. Die/Der 

gesetzliche Vertreterin/Vertreter verpflichtet sich gleichzeitig zur Haftung für den 

Schadensfall und zur Begleichung anfallender Entgelte und Gebühren. 
 

3. Dienststellen, juristische Personen, Institute und Firmen melden sich durch schriftlichen 

Antrag ihres Vertretungsberechtigten an und hinterlegen bis zu drei Unterschriften von 

Bevollmächtigten, die die Büchereibenutzung für den Antragsteller wahrnehmen. 
 

4. Die Benutzer/-innen sind verpflichtet, den Büchereien Änderungen ihres Namens oder ihrer 

Anschrift unverzüglich mitzuteilen. Für notwendig gewordene Adressermittlungen wird eine 

Gebühr erhoben. 

 

Stand: 28.10.2015 
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§ 4 

Benutzerausweis  

 

1. Die Benutzung der Büchereien ist nur mit einem gültigen Benutzerausweis zulässig. 

 

2. Der Benutzerausweis ist nicht übertragbar und bleibt Eigentum der Bücherei. Sein Verlust ist 

der Bücherei unverzüglich anzuzeigen. Für Schaden, der durch Missbrauch des 

Benutzerausweises entsteht, haftet die/der eingetragene Benutzerin/Benutzer bzw. ihr/sein 

gesetzlicher Vertreter. 

 

3. Für die Ausstellung eines neuen Benutzerausweises als Ersatz für einen abhanden 

gekommenen oder beschädigten wird eine Gebühr erhoben. 

 

 

§ 5 

Ausleihe, Leihfrist 

 

1. Gegen Vorlage des Benutzerausweises können Medien aller Art für die festgesetzte Leihfrist 

ausgeliehen werden. 

 

2. Die Leihfrist richtet sich nach dem jeweiligen Aushang. 
 

 

3. Die Leihfrist kann vor ihrem Ablauf auf Antrag einmalig um die festgesetzte Leihfrist 

verlängert werden, soweit keine Vorbestellungen vorliegen.  

 

 

§ 6 

Ausleihbeschränkungen 

 

1. Medien, die zum Informationsbestand gehören oder aus anderen Gründen nur in der Bücherei 

benutzt werden sollen, können dauernd oder vorübergehend von der Ausleihe ausgeschlossen 

werden. 

 

2. Die Weitergabe entliehener Medien an Dritte ist unzulässig. 

 

§ 7 

Vorbestellungen 

 

Für ausgeliehene Medien kann die Bücherei auf Wunsch der Benutzerin/des Benutzers 

Vorbestellungen gegen Entrichtung einer Gebühr für die Benachrichtigung vornehmen. 

 

 

§ 8 

Auswärtiger Leihverkehr 

 

Im Bestand der Bücherei nicht vorhandene Bücher und Zeitschriftenaufsätze können über den 

Leihverkehr nach den hierfür geltenden Bestimmungen aus anderen Bibliotheken beschafft werden. 

Benutzungsbestimmungen der entsendenden Bibliothek gelten zusätzlich. 

 

Stand: 28.10.2015 
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§ 9 

Verspätete Rückgabe, Einziehung 

 

1. Wird die Leihfrist überschritten, ist eine Versäumnisgebühr zu zahlen, unabhängig davon, ob 

eine schriftliche Erinnerung erfolgte. Die Versäumnisgebühren addieren sich bis zur 

Rückgabe bzw. Abholung der Medien oder bis zur Anzeige des Verlustes der Medien. 

 

2. Frühestens zwei Wochen nach Verstreichen des Rückgabedatums erfolgt eine erste 

schriftliche Erinnerung; frühestens drei Wochen nach Verstreichen des Rückgabedatums 

erfolgt eine zweite schriftliche Erinnerung. Für die schriftliche Erinnerung wird eine Gebühr 

erhoben. 

 

3. Gibt die Benutzerin/der Benutzer nach zweimaliger schriftlicher Erinnerung die Medien nicht 

zurück, erfolgt die Abholung durch eine Beauftragte/einen Beauftragten der Gemeinde. Für 

die Abholung wird eine Gebühr erhoben. 

 

4. Versäumnisgebühren und sonstige Forderungen werden gegebenenfalls auf dem Rechtswege 

eingezogen. 

 

§ 10 

Behandlung der Medien, Haftung 

 

1. Bücher und andere Medien sind sorgfältig zu behandeln. Für Beschädigung und Verlust ist der 

Benutzer/die Benutzerin schadenersatzpflichtig. 

 

2. Vor jeder Ausleihe sind die Medien von der Benutzerin/von dem Benutzer auf offensichtliche 

Mängel hin zu überprüfen. Spiele sind vor und nach der Ausleihe auf Vollständigkeit zu 

prüfen. 

 

3. Verlust oder Beschädigung der Medien sind der Bücherei anzuzeigen. Es ist untersagt, 

Beschädigungen selbst zu beheben oder beheben zu lassen. 

 

 

§ 11 

Urheberrecht 

 

Die Benutzerin/Der Benutzer hat die Bestimmungen des Urheberrechts zu beachten. 

Die Bücherei oder die Gemeinde Wiefelstede haften nicht bei Verstößen gegen das Urheberrecht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand: 28.10.2015 
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§ 12 

Schadenersatz 

 

1. Die Art und Höhe der Ersatzleistung bestimmt die Bücherei nach pflichtgemäßem Ermessen. 

 

2. Der Schadenersatz bemisst sich bei Beschädigung oder Verlust nach dem 

Wiederbeschaffungswert.  

 

3. Bei kleineren Beschädigungen an Büchern oder CDs, CD-ROMs, DVDs, E-Spielen oder 

Spielen kann ein pauschaler Kostenersatz verlangt werden. 

 

4. Im Falle des Verlustes oder der erheblichen Beschädigung von Medien kann die 

Benutzerin/der Benutzer binnen vier Wochen nach Anzeige des Verlustes bzw. der 

Beschädigung selbst für Ersatz sorgen. Die Bücherei ist von der Absicht hierzu im Zuge der 

Anzeige zu unterrichten. 

 Erfolgt eine Ersatzbeschaffung nicht oder nicht rechtzeitig, ist für die Ersatzbeschaffung durch 

die Bücherei zusätzlich eine Gebühr zu entrichten. 

 

 

§ 13 

Verhalten in der Bücherei, Hausrecht 

 

1. Jede Benutzerin/Jeder Benutzer hat sich so zu verhalten, dass andere Benutzerinnen/Benutzer 

nicht gestört oder in der Benutzung der Bücherei nicht beeinträchtigt werden. 

 

2. Rauchen, Essen und Trinken sind in der Bücherei nicht gestattet. Tiere dürfen in die Bücherei 

nicht mitgebracht werden.  

 

3. Taschen und andere mitgebrachte Sachen sind während des Büchereibesuches in den dafür 

vorgesehenen Schließfächern einzuschließen. 

 

4. Für verloren gegangene, beschädigte oder gestohlene Gegenstände der Benutzerinnen/der 

Benutzer übernimmt die Bücherei keine Haftung. Dies gilt auch für Gegenstände, die aus den 

Schließfächern abhandengekommen sind. 

 

5. Das Hausrecht nimmt die Leiterin/der Leiter der Bücherei wahr oder das mit ihrer/seiner 

Ausübung beauftragte Personal. Den Anweisungen ist Folge zu leisten. 

 

 

§ 14 

Ausschluss von der Benutzung 

 

Benutzerinnen/Benutzer, die gegen diese Benutzungsordnung schwerwiegend oder wiederholt 

verstoßen oder die einer Zahlungsaufforderung trotz zweimaliger Mahnung durch die 

Gemeindekasse nicht nachkommen, können für dauernd oder begrenzte Zeit von der Benutzung der 

Bücherei ausgeschlossen werden. 

 

 

Stand: 28.10.2015 
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§ 15 

Internetnutzung 

 

Die Bücherei ist berechtigt, für die Nutzung eines öffentlichen Internetzuganges von der 

Benutzerin/dem Benutzer oder deren/dessen gesetzlicher/gesetzlichem Vertreterin/Vertreter eine 

Verpflichtungserklärung zu verlangen, die die Nutzung des Internetzuganges regelt. 

 

 

§ 16 

Ausnahmen 

 

Von den Bestimmungen dieser Benutzungsordnung kann die Bücherei in begründeten Einzelfällen, 

sofern kein öffentliches Interesse entgegensteht, auf Antrag Ausnahmen zulassen. 

 

 

§ 17 

In-Kraft-Treten 

 

Diese Benutzungsordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2016 in Kraft. Gleichzeitig tritt die 

Benutzungsordnung vom 17. Oktober 2000 außer Kraft. 

 

 

 

 

Wiefelstede, 17. Dezember 2015 

 

 

         Pieper 

 Bürgermeister 
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Gebührenordnung zur Benutzungsordnung für die  

Gemeindebücherei Wiefelstede und die Kinderbücherei Metjendorf 
 

 

Gebühren und Auslagenersatz für das Büchereiwesen der Gemeinde Wiefelstede  

(§ 1 der Benutzungsordnung): 

 

 

Grundpreise 

 
 

ServiceCard (Bibliotheksausweis) 

- Gültigkeitsdauer: 12 Monate 

15,00 € 

•  Für Arbeitslose, Auszubildende, Schüler, Sozialhilfeempfänger, 
Grundsicherungsempfänger nach Kapitel 4 SGB XII, Studenten, 
Wehrpflichtige und Zivildienstleistende (gegen Nachweis) 

7,00 € 

• Für Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr kostenlos 

2-MonatsCard 

-  Gültigkeitsdauer: 20 Öffnungstage 

5,00 € 
 

3-MonatsCard für Neubürger 

-  Gültigkeitsdauer: 30 Öffnungstage 

kostenlos 

 
Preise für Ersatzbeschaffung 

 

Ersatzausfertigung einer Service-Card bei Verlust für Kinder, 
Jugendliche und 
Erwachsene 

3,00 € 

bei Beschädigung oder Verlust von Medien (z. B. Buch, Zeitschriften, 
Hörbücher, Gesellschaftsspiele, CD, CD-ROM, DVD, Konsolenspiel) 
ist der jeweilige Wiederbeschaffungswert zu ersetzen 

Medienersatz zzgl. 5,00 
€ Bearbeitungs-

pauschale 

Verlust eines Schlüssels für das Schließfach Schließfachschlüssel-
ersatz 
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Service-Dienstleistungen 
 
 

Fernleihbestellung (nur in Verbindung mit einer gültigen Service-Card der 
Bücherei/ 
Bibliothek) pro erfolgreicher Lieferung 

2,00 € 

Vormerkungen (für alle Personengruppen) 
pro vermerktes Medium 

1,00 € 

Fotokopien lt. Aushang 

Nutzung Internet-Arbeitsplatz kostenlos 

Ausdruck pro Seite aus dem Internet lt. Aushang 

Eintritte für Veranstaltungen entnehmen Sie bitte den jeweiligen Veranstaltungsprogrammen bzw. 
Programmankündigungen 

 

 
Überschreiten der Leihfrist  

 

für alle Medien (z. B. Bücher, Zeitschriften, Hörbücher, 
Gesellschaftsspiele, CD, CD-ROM, Konsolenspiele, DVD) für Kinder und 
Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr 

• pro Medieneinheit und Öffnungstag 

• Sperrung der Service-Card ab einer Gebühr von 

 
 

 
 
 

0,50 € 
13,00 € 

für alle Medien (z. B. Bücher, Zeitschriften, Hörbücher, 
Gesellschaftsspiele, CD, CD-ROM, Konsolenspiele, DVD) für alle anderen 
Personengruppen 

• pro Medieneinheit und Öffnungstag 

• Sperrung der Service-Card ab einer Gebühr von 

 
 

 
 
          0,50 € 

   26,00 € 

Abholung von nicht zurückgegebenen Medien durch Boten, je 
geschriebenen Auftrag und Botengang 

 
10,00 € 

Gebühren für Erinnerungsschreiben (inkl. Porto) 

1. schriftliche Erinnerung 

2. schriftliche Erinnerung (Letzte Aufforderung) 

Schriftliche Erinnerung durch die Gemeindeverwaltung  

 
          1,50 € 

          1,50 € 

lt. Aushang 

 

   

   

Stand: 28.10.2015 
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